
 

 

 

Grundsätze für die publizistische Arbeit 

(Ehrenkodex für die österreichische Presse) 

 

                                                                           -                 
                                          -                                                        
Arbeit der Journalisten, die die Wahrung der journalistischen Berufsethik sicherstellen: 

         

Journalismus bedingt Freiheit und Verantwortung. Zeitungsherausgeber/innen, Verleger/innen  
       -                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                            

                                                                                                 
Korrektheit verpflichteten G                                                                
                                                                                                       
geeignetes Mittel, den Verpflichtungen der Presse gerecht zu werden. 

                                                                                                    
                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                                       
                                                                                                        
Ehrenkodex einzuhalten, verpfl                                                              
                                                                                             
wurde, zu publizieren (Signet). 

1. Freiheit 

1.1. Die Freiheit in Berichterstattung und Kommentar, in Wort und Bild ist integrierender Bestandteil 
der Pressefreiheit. Das Sammeln und Verbreiten von Nachrichten und Kommentaren darf nicht 
behindert werden. 

                                                                                              
Selbs                                                               

2. Genauigkeit 

2.1. Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und 
Kommentaren sind oberste Verpflichtung von Journalisten. 



                                                                                            
                                                                                             
werden. Anonyme Zitierungen sind zu vermeiden, sofern es nicht um die Sicherheit der zitierten 
Person oder die Abwehr eines anderen schweren Schadens von dieser geht. 

                                                                                             
worden ist, eine Stellungnahme der beschuldigten Person(en) oder Institution(en) einzuholen.         
                                                                                                   
machen. 

                                                                                                
                                                                                                           
Anstand. 

2.5. Wenn zu einem Bericht von Leserseite eine begrü                                              
                                                           

2.6. Wenn in einer von                                                                        
                                                                                     
auftauchen, soll darüber angemessen berichtet werden. 

3. Unterscheidbarkeit 

                      n und Leser muss klar sein, ob es sich bei einer journalistischen Darstellung um 
einen Tatsachenbericht oder die Wiedergabe von Fremdmeinung(en) oder um einen Kommentar 
handelt. 

                                                                                               
gravierende Zweifel an der Richtigkeit eines Zitats bestehen. 

                                                                                             
                                      deutlich als Montagen oder Bearbeitungen kenntlich 
gemacht werden. 

4. Einflussnahmen 

                                                                                              
            

                                                                                                   
                                                                                              
hinausgehen. 

                                                                                                  
Vorteile e                                                                                          
                                          

                                                                                               
beeinflussen, die Fehlinfo                                                                        
        

4.5. In Berichten über Reisen, die auf Einladung erfolgten, soll auf diese Tatsache in geeigneter Form 
hingewiesen werden. 

  



                         

5.1. Jeder Mensch hat A                                                     

                                                                                        
journalistische Ethos. 

                                                                                                     
                                                      

                                                                                           
                                         

5.5. Jede Dis                                                                                          
            

                                                                                             
Religionsgemeinschaften, die geeignet ist, berechtigtes                                      

                                                                                                
                                                        

               

                                                                 

                                                                                            

                                                                                             
                                              ch zu prüfen. 

                                                                                              
                                                                                                
unterlassen. 

6.5. Bei der Befragung und beim Pho                                                                  
                                                                                      

7. Materialbeschaffung 

                                                                                                     
unlauteren Methoden angewendet werden. 

                                                                                                  
                  -                                                     

7.3. In Einzelfällen sind verdeckte Recherchen, einschließlich der zu ihrer Durchführung notwendigen 
angemessenen Methoden, gerechtfertigt, wenn Informationen von besonderem öffentlichen Interesse 
beschafft werden. 

7.4. Bei der Verwendung von Privatfotos ist die Zustimmun                                   
                                                                                                
                                                 

  



8. Redaktionelle Spezialbereiche 

8.1. Reise- und Tourismusberichte sollen in geeigneter Weise auch auf soziale und politische 
Rahmen                                                                                      

           -          -                                                                      
getragen werden. 

              -      -                                                                          
Dienstleistungen nachvollziehbaren Kriterien folgen sowie von journalistisch qualifizierten Personen 
verfasst werden. 

                          

9.1. In                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                       

                                                                                                     
                                                                                               
oder Gesundheit oder                                                                

                                                                                                     
                                                                                                
                                             

10. Interessen von Medienmitarbeitern 

Die Presse wird ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit nur dann gerecht, wenn 
private und geschäftliche Interessen von Medienmitarbeitern keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte 
haben. Medienmitarbeiter verwenden Informationen, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
erfahren und die nicht öffentlich zugänglich sind, nur für publizistische Zwecke und nicht zum eigenen 
Vorteil oder zum Vorteil Dritter. 

Richtlinie des Österreichischen Presserates zur Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung 

11. Suizidberichterstattung 

Berichterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie Suizidversuche und 
Selbstverstümmelungsversuche gebietet im Allgemeinen große Zurückhaltung. Verantwortungsvoller 
Journalismus wägt – auch wegen der Gefahr der Nachahmung – ab, ob ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht und verzichtet auf überschießende Berichterstattung. 

 

Fassung vom 14.11.2012 

http://www.presserat.at/rte/upload/pdfs/richtlinie_des_oesterreichischen_presserates_zur_finanz-_und_wirtschaftsberichterstattung_vom_10.05.2012.pdf

